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Baugesetz * (BauG)

vom 09.06.1985 (Stand 01.04.2017)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1 Öffentliches Baurecht

1.1 Voraussetzungen des Bauens

Art.  1 * Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für alle planungspflichtigen sowie baubewilligungspflichti-
gen  und  baubewilligungsfreien  raumwirksamen  Tätigkeiten,  die  nicht  durch
andere Gesetzgebungen abschliessend geregelt sind.

Art.  1a * Bewilligungserfordernis
1 Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben

1 Baubewilligungspflichtig sind alle künstlich geschaffenen und auf Dauer ange-
legten Bauten, Anlagen und Einrichtungen (Bauvorhaben), die in fester Bezie-
hung zum Erdboden stehen und geeignet sind, die Nutzungsordnung zu beein-
flussen, indem sie zum Beispiel den Raum äusserlich erheblich verändern, die
Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen.
2 Baubewilligungspflichtig sind auch die Zweckänderung und der Abbruch von
Bauten, Anlagen und Einrichtungen sowie wesentliche Terrainveränderungen.
3 Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn
die Baubewilligung und die erforderlichen weiteren Bewilligungen oder die Ge-
samtbewilligung rechtskräftig erteilt sind. Vorbehalten bleiben die Bestimmun-
gen über die vorsorglichen Massnahmen, insbesondere der vorzeitige Baube-
ginn.

Art.  1b * 2 Baubewilligungsfreie Bauvorhaben
1 Keiner Baubewilligung bedürfen insbesondere der Unterhalt von Bauten und
Anlagen, für eine kurze Dauer erstellte Bauten und Anlagen sowie andere ge-
ringfügige Bauvorhaben. Im Übrigen bestimmt das Baubewilligungsdekret die
baubewilligungsfreien Bauvorhaben.
* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
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Art.  141 Grundeigentümerbeiträge
1 Die  Grundeigentümer bezahlen die  Erschliessungsabgaben gemäss Artikel
111 ff.
2 Sie  können ausserdem durch  Gemeindereglement  beziehungsweise  durch
das Organisationsreglement eines Gemeindeverbandes verpflichtet werden, an
öffentliche Werke und Massnahmen, die ihnen einen besonderen Vorteil brin-
gen, nach Massgabe dieses Sondervorteils Beiträge zu leisten.
3 Reglemente  gemäss Absatz  2  bedürfen obligatorisch  der  Zustimmung der
Stimmberechtigten.

3.6 Ausgleich von Planungsvorteilen *

Art.  142 Grundsatz *
1 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, die als Folge einer Planung in
den Genuss eines Mehrwerts gelangen, entrichten nach Massgabe dieses Ge-
setzes und der von den Gemeinden erlassenen Bestimmungen eine Mehrwert-
abgabe. *
2 Der Bund, der Kanton und die Gemeinden im Sinn von Artikel 2 GG sowie
Dritte in Erfüllung von ihnen übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben sind
nur  abgabepflichtig  für  planungsbedingte  Mehrwerte  auf  Grundstücken,  die
nicht unmittelbar öffentlichen Zwecken dienen. *
3 Alle Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger haften solidarisch für die
zum Zeitpunkt des Liegenschaftserwerbs ausstehenden Mehrwertabgaben, die
ihnen von der Gemeinde mit Verfügung eröffnet werden. *
4 Die Gemeinden regeln den Ausgleich von Planungsvorteilen in einem Regle-
ment. Soweit sie keine eigenen Bestimmungen erlassen, richtet sich die Erhe-
bung von Mehrwertabgaben bei Einzonungen nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes, wobei die Mehrwertabgabe 20 Prozent des Mehrwerts beträgt. *

Art.  142a * Gegenstand
1 Sofern ein Mehrwert anfällt, wird bei der neuen und dauerhaften Zuweisung
von Land zu einer Bauzone (Einzonung) eine Mehrwertabgabe erhoben.
2 Die Gemeinden können darüber hinaus bei der Zuweisung von Land in einer
Bauzone zu einer anderen Bauzonenart mit besseren Nutzungsmöglichkeiten
(Umzonung) oder bei der Anpassung von Nutzungsvorschriften im Hinblick auf
die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten (Aufzonung) eine Mehrwertabga-
be erheben.
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3 Sie können bei der Zuweisung von Land in Materialabbau- und Deponiezonen
mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern vertraglich angemesse-
ne Geld- oder Sachleistungen vereinbaren. Erfolgt die Zuweisung durch Erlass
einer  kantonalen  Überbauungsordnung  (Art. 102),  wird  der  betroffenen
Gemeinde eine angemessene Frist für den Abschluss einer solchen Vereinba-
rung eingeräumt.
4 Beträgt der Mehrwert weniger als 20'000 Franken, wird keine Abgabe erho-
ben.

Art.  142b * Bemessung der Mehrwertabgabe
1 Der  Mehrwert  entspricht  der  Differenz  zwischen  dem  Verkehrswert  des
Landes mit und ohne Planänderung. Er ist mit anerkannten Methoden zu be-
stimmen.
2 Der bei einer Einzonung errechnete Mehrwert ist um den Betrag zu kürzen,
der innert zwei Jahren zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute
zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird.
3 Die  Mehrwertabgabe beträgt  bei  Einzonungen mindestens  20 Prozent  und
höchstens 50 Prozent des Mehrwerts.
4 Bei Um- und Aufzonungen beträgt die Mehrwertabgabe mindestens 20 Pro-
zent und höchstens 40 Prozent des Mehrwerts.

Art.  142c * Fälligkeit
1 Die Mehrwertabgabe wird fällig, wenn der planungsbedingte Mehrwert durch
Überbauung (Art. 2 Abs. 2 BewD) oder durch Veräusserung realisiert wird. Als
Veräusserung gelten sinngemäss die in Artikel 130 des Steuergesetzes vom
21. Mai 2000 (StG)1) genannten Vorgänge.
2 Bei teilweiser Überbauung oder Veräusserung des Landes wird die Abgabe
anteilsmässig fällig.
3 Die Grundbuchämter erstellen für jeden ihnen bekannten Tatbestand, der die
Fälligkeit  der Mehrwertabschöpfung auslöst,  eine Meldung und stellen diese
den Gemeinden in geeigneter Form zur Verfügung.

Art.  142d * Verfahren
1 Die Mehrwertabgabe wird von der Gemeinde verfügt.

1) BSG 661.11
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2 Die Gemeinde legt spätestens zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage der Pla-
nung, die den Mehrwert begründet, den Entwurf der Abgabeverfügung vor.
3 Sobald die Planung rechtskräftig wird, erlässt die Gemeinde die Abgabeverfü-
gung, die unter Vorbehalt der aufgelaufenen Teuerung in den Grundzügen dem
Entwurf der Abgabeverfügung entsprechen muss.
4 Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen über Geld- oder Sachleis-
tungen  bei  der  Zuweisung  von  Land  in  Materialabbau-  und  Deponiezonen
(Art. 142a Abs. 3).

Art.  142e * Gesetzliches Grundpfandrecht
1 Zur  Sicherung der Forderungen und Verzugszinsen aus der Erhebung der
Mehrwertabgabe besteht zu Gunsten der Gemeinden ein gesetzliches Grund-
pfandrecht im Sinn von Artikel 109a Buchstabe e EG ZGB.

Art.  142f * Verteilung und Verwendung der Erträge
1 Die Erträge der Mehrwertabgabe fallen zu 90 Prozent der für die Planung ver-
antwortlichen Gemeinde und zu 10 Prozent dem Kanton zu.
2 Die Erträge sind nach Massgabe des Bundesrechts (Art. 5 Abs. 1ter RPG) zu
verwenden.
3 Kanton und Gemeinden schaffen entsprechende Spezialfinanzierungen.

4 Schluss- und Übergangsbestimmungen

4.1 Vollzug

Art.  143 Dekrete
1 Der Grosse Rat ordnet durch Dekret

a das Normalbaureglement (Normalbaudekret1));
b das  Baubewilligungs-  und  Beschwerdeverfahren  sowie  die  Baupolizei

(Baubewilligungsdekret2));
c die Beiträge der Grundeigentümer (Grundeigentümerbeitragsdekret3));
d die Baulandumlegung, die Grenzregulierung und die Ablösung von Dienst-

barkeiten (Baulandumlegungsdekret4));
e * …

1) BSG 723.13
2) BSG 725.1
3) BSG 732.123.44
4) BSG 728.1
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